
Bayerische Beamtenkrankenkasse 
Aktiengesellschaft 

 
 

 

 

Sonderbedingung BEST 
zur Vereinbarung einer Beitragsermäßigung im Alter 
Stand: 01.10.2012, SAP-Nr. 331930, 10.2012 
 
 
I.  Aufnahmefähigkeit 
 
Die Sonderbedingungen zur Vereinbarung einer Beitragsermäßigung im 
Alter können zu allen Krankheitskostentarifen vereinbart werden 
(Grundtarife). 
 
II.  Höhe der Beitragsermäßigung 
 
1.  Die Beitragsermäßigung kann in Vielfachen von 5 Euro vereinbart 
werden. 
 
2.  Die vereinbarte Beitragsermäßigung darf 60 % des jeweils gültigen 
monatlichen Beitrags der Grundtarife nicht übersteigen.   
 
3.  Vor Wirksamwerden der Beitragsermäßigung kann auf Antrag des 
Versicherungsnehmers der vereinbarte Beitragsermäßigungsbetrag 
unter Berücksichtigung der Absätze 1 und 2 erhöht bzw. vermindert 
werden. 
 
III.  Versicherungsleistungen 
 
Vom Zeitpunkt der Vollendung des 65. Lebensjahres an, ermäßigt sich 
die monatliche Beitragsrate der Grundtarife um den für die versicherte 
Person vereinbarten Betrag. 
Die Beitragsermäßigung kann bei einer Beitragsanpassung der Grund-
tarife auf Antrag des Versicherungsnehmers bereits ab Vollendung des 
55. Lebensjahres der versicherten Person beginnen. In diesem Fall er-
mäßigt sich die monatliche Beitragsrate der Grundtarife der versicher-
ten Person ab Eingang des entsprechenden Antrags beim Versicherer 
um einen nach den technischen Berechnungsgrundlagen berechneten 
verminderten Betrag. 
Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten noch 
verpfändet werden. 
 
IV.  Änderung der Grundtarife 
 
1.  Bei einem Wechsel in andere Grundtarife werden die Sonderbedin-
gungen unter Berücksichtigung von I. auf die neuen Grundtarife übertra-
gen. 
 
2.  Sinkt der Beitrag der Grundtarife oder wird ein Wechsel in Grundtari-
fe mit niedrigerem Beitrag vorgenommen, so dass die vereinbarte Bei-
tragsermäßigung die in II. 2. festgelegte Höchstgrenze übersteigt, wird 
der Ermäßigungsbetrag nach den technischen Berechnungsgrundlagen 
gesenkt. Die vorhandene Alterungsrückstellung bleibt vollständig erhal-
ten. 
 
V.  Ende der Sonderbedingungen 
 
1.  Die Sonderbedingungen zur Vereinbarung einer Beitragsermäßigung 
im Alter und alle damit vom Versicherungsnehmer erworbenen Rechte 
enden mit Beendigung des Versicherungsschutzes nach den Grundtari-
fen. 
 
2.  Der Versicherungsnehmer kann die Sonderbedingungen unabhängig 
vom Weiterbestehen der Grundtarife zum Ende eines jeden Versiche-
rungsjahres mit einer Frist von drei Monaten kündigen. Die Kündigung 
kann auf einzelne versicherte Personen beschränkt werden. Aus der 
vorhandenen Alterungsrückstellung wird nach den technischen Berech-
nungsgrundlagen eine sofortige nunmehr allerdings verminderte Bei-
tragsermäßigung eingeräumt. 
 
3.  Der Versicherer verzichtet hinsichtlich dieser Sonderbedingungen 
auf das ordentliche Kündigungsrecht. 
 
4.  Das Versicherungsjahr ist das Kalenderjahr. Beginnt der Versiche-
rungsvertrag nicht am 1. Januar eines Jahres, endet das erste Versi-
cherungsjahr am 31. Dezember des laufenden Kalenderjahres. Ein 
Wechsel des Grundtarifes oder die Erhöhungen oder Reduzierungen 

des Ermäßigungsbetrages haben keinen Einfluss auf das Versiche-
rungsjahr.  
 
5.  Erhöht der Versicherer die Beiträge aufgrund der Beitragsanpas-
sungsklausel, kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsver-
hältnis hinsichtlich der betroffenen versicherten Person bis und zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung kündigen, mindestens 
aber bis einen Monat nach Zugang der Mitteilung.  
 
VI.  Beiträge 
 
1.  Durch Vereinbarung der Sonderbedingungen erhöht sich der Beitrag 
der Grundtarife um einen Zusatzbetrag. Der Zusatzbetrag wird nach 
den jeweils aktuellen technischen Berechnungsgrundlagen festgelegt. 
Er ergibt sich für Neuabschlüsse aus der jeweils gültigen Beitragstabel-
le. Der monatlich zu zahlende Zusatzbetrag wird in dem jeweils gültigen 
Versicherungsschein ausgewiesen. 
 
2.  Der Zusatzbetrag wird bei Abschluss des Versicherungsvertrages 
nach dem Eintrittsalter der versicherten Person festgesetzt. Als Ein-
trittsalter gilt der Unterschied zwischen dem Jahr des Versicherungsbe-
ginns und dem Jahr der Geburt. 
 
3.  Der Zusatzbetrag ist über die gesamte Versicherungsdauer auch 
nach Wirksamwerden der Beitragsermäßigung zu zahlen. 
 
4.  Kommt der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Beitragsrate 
in Verzug, werden die Beitragsraten des laufenden Versicherungsjahres 
fällig. Sie gelten jedoch als gestundet, wenn der rückständige Bei-
tragsteil einschließlich der Beitragsrate für den am Tage der Zahlung 
laufenden Monat und die Mahnkosten entrichtet sind.  
 
VII.  Beitragsanpassung 
 
1.  Im Rahmen der vertraglichen Leistungszusage können sich die Leis-
tungen des Versicherers aufgrund veränderter durchschnittlicher Ver-
tragsdauern, insbesondere wegen steigender Lebenserwartung, än-
dern. Deshalb werden die Rechnungsgrundlagen der Sonderbedingun-
gen zur Vereinbarung einer Beitragsermäßigung im Alter nach den 
technischen Berechnungsgrundlagen zusammen mit den Rechnungs-
grundlagen des jeweiligen Grundtarifs, zu dem die Sonderbedingungen 
vereinbart sind, überprüft und, soweit erforderlich, nach Zustimmung 
des Treuhänders angepasst. 
 
2.  Von einer Beitragsanpassung kann abgesehen werden, wenn nach 
übereinstimmender Beurteilung durch den Versicherer und den Treu-
händer die Veränderung der Versicherungsleistungen als vorüberge-
hend anzusehen ist. 
 
3.  Anpassungen nach Absatz 1 werden zu Beginn des zweiten Monats 
wirksam, der auf die Benachrichtigung der Versicherungsnehmer folgt. 
 
VIII.  Bedingungsanpassung 
 
Die Versicherungsbedingungen können vom Versicherer unter den Vor-
aussetzungen des § 203 Absatz 3 – 5 VVG mit Zustimmung eines un-
abhängigen Treuhänders mit Wirkung für bestehende Versicherungs-
verhältnisse, auch für den noch nicht abgelaufenen Teil des Versiche-
rungsjahres, geändert werden. Die Änderungen werden zu Beginn des 
zweiten Monats wirksam, der auf die Mitteilung des Versicherers über 
die Änderung und der hierfür maßgeblichen Gründe an den Versiche-
rungsnehmer folgt. 
 


